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	Übersicht: Diese Sonderrechte stehen schwerbehinderten Mitarbeitern zu

	Recht
	Vorschrift
	Konkrete Auswirkungen

	Diskriminierungsverbot
	§§ 1, 6, 7 AGG
	· keine Frage nach Schwerbehinderung im Vorstellungsgespräch
· Schadenersatz, wenn Bewerber aufgrund ihrer Behinderung abgelehnt werden
· Darlegungslast für Diskriminierung liegt bei den Bewerbern, Arbeitgeber muss die Vorwürfe widerlegen

	Einladung zum Vorstellungsgespräch
	§ 165 SGB IX
	· Pflicht zur Einladung zum Vorstellungsgespräch bei entsprechender Qualifizierung (Achtung! Gilt nur für kommunale Träger)

	Mitarbeiter

	Zusatzurlaub
	§ 208 Abs. 1 SGB IX
	· 5 Tage Zusatzurlaub 
· Anteiliger Zusatzurlaub, wenn Mitarbeiter weniger als 5 Tage in der Woche arbeiten
· 6 Tage Zusatzurlaub, wenn in 6-Tage-Woche gearbeitet wird

	Kündigungsschutz
	§ 168 SGB IX
	· Kündigung nur mit Zustimmung des Integrationsamts, wenn:
· Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate besteht
· Mitarbeiter zu mindestens 50 % schwerbehindert ist
· Anhörung der Schwerbehindertenvertretung und des Betriebsrats (soweit vorhanden) ist Kündigungsvoraussetzung

	Arbeitszeitverkürzung
	§ 164 Abs. 5 S. 3 SGB IX
	· Anspruch auf Arbeitszeitverkürzung, wenn dies aufgrund der Behinderung notwendig ist
· Keine Fristen 
· Arbeitgeber kann Antrag nicht ablehnen

	Befreiung von Mehrarbeit
	§ 207 SGB IX
	· Mitarbeiter können beantragen, von Mehrarbeit ausgenommen zu werden, soweit die tägliche Arbeitszeit 8 Stunden überschreitet

	Diskriminierungsverbot
	§ 164 Abs. 2 SGB IX
	· Schwerbehinderte Mitarbeiter dürfen am Arbeitsplatz nicht diskriminiert werden
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